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Leistungen für  
unsere Mitglieder 
 

 

Inlands-Rückholdienst 
 
Reisen in Deutschland wird Immer beliebter. Was aber ist, wenn die Tour durch Unfall oder 
Krankheit ein jähes Ende nimmt? Was geschieht bei einem längeren Aufenthalt im 
Krankenhaus, weit entfernt von zu Hause?  
Viele Betroffene befinden sich schnell in einer misslichen Lage. Die vertraute Umgebung fehlt 
und die Unterstützung durch nahe Angehörige ist kaum möglich. Die Krankenversicherung 
deckt die Kosten für die Verlegung in ein Heimatkrankenhaus nicht ab.  
Mit dem Inlands-Rückholdienst ist diese Lücke im System geschlossen. Als unser Mitglied 
können Sie sich Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von Krankenhaus zu Krankenhaus 
transportieren lassen, ohne dass Ihnen dabei Rückholkosten entstehen. Ehegatten sowie 
Kinder, für die es Kindergeld gibt, sind bei uns ebenfalls rückholberechtigt.  
 
Das benötigen wir, um schnell helfen zu können: 
 

• Name, Adresse, Telefonnummer des Anrufers  

• Name, Alter, Heimatanschrift des Patienten  

• Gegenwärtiger Aufenthaltsort des Patienten (Krankenhaus)  

• Name und Telefonnummer des behandelnden Arztes 

• Angaben über bestehende BRK-Mitgliedschaft 

• Welches Krankenhaus nimmt Sie vor Ort auf? 
 

Auslands-Rückholdienst 
 
Die BRK-Qualität macht den Unterschied! 
 

• Keine Altersbegrenzung 

• Kein Ausschluss bei Vorerkrankungen 

• Leistungen bei bis zu sechs Monaten ununterbrochenem Auslandsaufenthalt 

• Kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern oder Lebensgefährten sowie von 
Kindern, für die es Kindergeld gibt 

• Gute Chancen für die Rückholung aus Krisengebieten 

• Garantierte weltweite Rückholung nach spätestens 14 Tagen Krankenhausaufenthalt 

• Betreuung und Rückholung mitgereister Kinder und hilfsbedürftiger Angehöriger 

• Sicherung eines Bettes in der Heimatklinik 

• Unterstützung bis zu 2.500 €, wenn nach stationärer Behandlung keine Rückreise mit 
dem geplanten Verkehrsmittel möglich ist  

• Rückholung im Todesfall 


